[bookmark: _Hlk144190625]		MitarbeiterInnenausbildung
Antrag um Auszahlung der Landesfinanzierungen
Landesgesetz vom 7. November 1983, Nr. 41, in geltender Fassung

An die
Autonome Provinz Bozen-Südtirol
Amt für Weiterbildung und Sprachen
Andreas-Hofer-Straße 18
39100 Bozen
PEC: weiterbildung@pec.prov.bz.it
[bookmark: _Hlk144190584]Auszahlung der gewährten Finanzierung laut Dekret Nr. _ _ / Jahr _     _
[bookmark: Text55]Die/der Unterfertigte   ___     ____________________________________________________
gesetzliche(r) Vertreter(in) des Bildungsausschusses ___     ___________________________
Bankkoordinaten IBAN   ___     __________________________________________________
Steuernummer   ___     ________________________________________________________
legt die Aufstellung der Ausgaben in Höhe von ___     ____ € (Summe Belegliste/Bericht) vor und
beantragt
[bookmark: _Hlk144190692]die Auszahlung der gewährten Finanzierung in Höhe von __     _____ €
Die/Der Unterfertigte erklärt Folgendes:
1. Die geförderte Tätigkeit wurde
☐	ordnungsgemäß und vollständig durchgeführt und es wurden Kosten in der Höhe von __     _____ € erreicht.
☐	nur teilweise durchgeführt und es wurden Kosten in der Höhe von ___     ____ € erreicht. Somit wird um die Auszahlung des anteilmäßig reduzierten Beitrages angesucht.
2. Es werden ausschließlich Ausgaben für Vorhaben angeführt, welche den Richtlinien laut Beschluss der Landesregierung Nr. 961 vom 25.09.2018 entsprechen.
3. Die angeführten Belege zur Abdeckung der gewährten Finanzierung wurden/werden nicht zur Abdeckung von anderen öffentlichen Finanzierungen verwendet.
4. [bookmark: _Hlk142491832][bookmark: _Hlk142491620][bookmark: _Hlk142490878]Die angeführten Belege betreffend Referentenhonorare, Rückerstattung von Verpflegungskosten und Fahrtspesen werden maximal in der Höhe der geltenden Landestarife abgerechnet.
5. [bookmark: _Hlk142491756]Bei einer eventuellen Stichprobenkontrolle werden sämtliche auf der Aufstellung angeführten Belege mit Nachweis der Bezahlung sowie die XML-Dateien vorgelegt.
6. Die Einrichtung hat die Ausgaben zum Teil mit Einnahmen abgedeckt, die nicht vom Land stammen.
7. Sie/Er kennt im Falle von falschen Angaben die strafrechtlichen Folgen laut Art. 316-bis des Strafgesetzbuches.
8. Für diese Ausgaben wurde nur beim Amt für Weiterbildung und Sprachen angesucht.
9. Auf allen Kostenbelegen scheint der zugewiesene CUP auf.
10. Die Mehrwertsteuer ist in Bezug auf die Dokumentierung der Ausgaben, die zur Auszahlung der gewährten Landesfinanzierung vorgelegt wurde
☐	zur Gänze absetzbar
Art. 19 Absatz 1 und Art. 19ter des D.P.R. Nr. 633/72
☐	teilweise absetzbar:       %
Art. 19 Absatz 3 des D.P.R. Nr. 633/72 
☐	nicht absetzbar
a)	von der Mehrwertsteuer ausgenommene Tätigkeiten
Art. 4 und Art. 5 des D.P.R. Nr. 633/72
b)	von der Mehrwertsteuer befreite Tätigkeiten
Art. 10 des D.P.R. Nr. 633/72 
c)	Forfait-Buchhaltung
Gesetz 66/92


[bookmark: _Hlk144192025]Weiters erklärt der/die Unterfertigte, dass der gemäß L.G. vom 07.11.1983, Nr. 41 gewährte Beitrag hinsichtlich der Vorsteuereinbehaltspflicht von 4% gemäß Art. 28 Abs. 2 des D.P.R. vom 29.09.1973, Nr. 600, wie folgt einzustufen ist (1):
	Nicht gewerbliche  Organisationen  und Körperschaften des dritten Sektors
	|_| Obwohl der Begünstigte nicht ausschließlich oder hauptsächlich gewerbliche Tätigkeiten ausübt, verwendet er den Beitrag zur Senkung der Betriebskosten oder zur Deckung von Betriebsdefiziten, zu denen die Einkünfte aus gewerblichen Tätigkeiten, welche zu Unternehmenseinkünften gemäß Artikel 55 des D.P.R. Nr. 917/86, führen, beitragen; (der Beitrag unterliegt der Steuereinbehaltung). 
|_| Der Beitrag ist ausschließlich zur Deckung von Ausgaben oder Betriebsverlusten bestimmt, welche nur Einkünfte institutioneller Art und daher keine Geschäftseinkünfte im Sinne von Artikel 55 des D.P.R. Nr. 917/86 darstellen, gegenüberstehen; (2) (der Beitrag unterliegt nicht der Steuereinbehaltung).
|_| Beim Begünstigten handelt es sich um eine gemeinnützige Organisation - ONLUS - (Organisation, die gemäß Artikel 10 des GvD Nr. 460/1997 eingetragen ist); (3) (der Beitrag unterliegt nicht der Steuereinbehaltung).
|_| Bei der begünstigten Körperschaft handelt es sich um eine ehrenamtliche Organisation (EO) gemäß Artikel 32 ff. des GvD Nr. 117/2017 (Organisation, die im Einheitlichen Nationalen Register des Dritten Sektors – RUNTS – eingetragen ist), und der Beitrag ist für die Durchführung nichtgewerblicher institutioneller Tätigkeiten bestimmt (der Beitrag unterliegt nicht der Steuereinbehaltung).
|_| Bei der begünstigten Körperschaft handelt es sich um einen Verein zur Förderung des Gemeinwesens (VFG) gemäß Artikel 35 ff. des GvD. 117/2017 (Organisation, die im Einheitlichen Nationalen Register des Dritten Sektors – RUNTS – eingetragen ist), und der Beitrag ist für die Durchführung nichtgewerblicher institutioneller Tätigkeiten bestimmt (der Beitrag unterliegt nicht der Steuereinbehaltung).
|_| Bei der begünstigten Körperschaft handelt es sich um eine Einrichtung des Dritten Sektors gemäß Artikel 4 des GvD Nr. 117/2017 (eingetragen im Einheitlichen Nationalen Register des Dritten Sektors – RUNTS), und der Beitrag ist für die Durchführung nichtgewerblicher institutioneller Tätigkeiten bestimmt (der Beitrag unterliegt nicht der Steuereinbehaltung).
|_| Der Beitrag dient ausschließlich zum Ankauf und zur Modernisierung von Produktionsgütern (materielle oder immaterielle Anlagewerte); (der Beitrag unterliegt nicht der Steuereinbehaltung).
|_| Der Beitrag ist von der genannten Pflicht der Steuereinbehaltung aufgrund dieser gesetzlichen Ausnahmeregelung       (4) befreit; (der Beitrag unterliegt nicht der Steuereinbehaltung).

	Unternehmen und gewerbliche Organisationen
	|_| Der Beitrag dient zur Verminderung von Betriebslasten oder zur vollen Deckung von Betriebsverlusten des Unternehmens; (5) (der Beitrag unterliegt der Steuereinbehaltung).
|_| Der Beitrag dient ausschließlich zum Ankauf und zur Modernisierung von Produktionsgütern (materielle oder immaterielle Anlagewerte); (der Beitrag unterliegt nicht der Steuereinbehaltung).
|_| Der Beitrag ist von der genannten Pflicht der Steuereinbehaltung aufgrund dieser gesetzlichen Ausnahmeregelung       (6) befreit; (der Beitrag unterliegt nicht der Steuereinbehaltung).

	Nicht gewerbl. Subjekte
	|_| Der Beitrag unterliegt nicht der Steuereinbehaltung. (7)  



(1) Zutreffendes ankreuzen;
(2) Vgl. Art. 143, Absatz 1 des D.P.R. vom 22.12.1986, Nr. 917; die Einnahmen und Erlöse setzen sich in diesem Fall aus Mitgliedsbeiträgen oder Beiträgen öffentlicher Verwaltungen und Privater zusammen. Stammen die Einnahmen aus einer Handelstätigkeit, so werden diese in der Buchhaltung getrennt von den Einnahmen für institutionelle Tätigkeiten geführt, für welche der Zuschuss beantragt wird (Art. 144, Absatz 2 D.P.R. Nr. 917/86);
(3) Vgl. Art. Art. 16 GvD Nr.  460/97;
[bookmark: _Hlk209623415](4) Art, Datum und Nummer der Gesetzesbestimmung eintragen; fehlt die Angabe, so unterliegt der Beitrag der Quellensteuer;
(5) d. h. ein passives Steuersubjekt, das eine gewerbliche Tätigkeit zur Erzielung von Einkünften im Sinne von Art. 55 des D.P.R. Nr. 917/86 ausübt; 
(6) Art, Datum und Nummer der Gesetzesbestimmung eintragen; fehlt die Angabe, so unterliegt der Beitrag der Quellensteuer;
(7) es handelt sich um ein Subjekt, das weder als nichtgewerbliche Körperschaft, gewerbliche Körperschaft oder Unternehmen gilt. 
Unwahre oder unvollständige Erklärungen im Rahmen des Förderantrags ziehen strafrechtliche Folgen laut Art. 75 und 76 des D.P.R. Nr. 445/2000 nach sich. Eventuelle Änderungen zu dieser Erklärung werden unverzüglich mitgeteilt ins besonders die, die im Art. 149 des D.P.R. 22.12.1986, Nr. 917 vorgesehen sind (mit Bezug auf den Verlust der Qualifizierung als nicht gewerbliche Organisation).
Im Sinne des Landesgesetzes Nr. 17/1993 (Art. 2, Abs. 3) führt die Landesverwaltung Stichprobenkontrollen an mindestens 6% der Begünstigten durch. 
Kurze Datenschutzerklärung gemäß Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679: Verantwortlich für die Datenverar-beitung ist die Autonome Provinz Bozen. E-Mail: generaldirektion@provinz.bz.it; PEC:  generaldirektion.direzionegenerale@-pec.prov.bz.it. Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten (DPO - Data Protection Officer) sind folgende: E-Mail: dsb@provinz.bz.it, PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it.  Die übermittelten Daten werden vom dazu befugten Landespersonal, auch in elektronischer Form, zur Erfüllung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse oder im Zusammenhang mit der Ausübung öffentlicher Gewalt oder zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung gemäß der im ausführlichen Informationsschreiben angegebenen Rechtsgrundlagen, verarbeitet. Die Daten werden so lange gespeichert, bis sie zur Erreichung der Zwecke der Datenverarbeitung und zur Erfüllung der geltenden rechtlichen Verpflichtungen benötigt werden. Für weitere Informationen, auch in Bezug auf die Ausübung der im Sinne von Artikeln 15-22 der DSGVO Ihnen zustehenden Rechte, lesen Sie bitte die ausführliche Datenschutzerklärung, welche durch den nachstehenden Hyperlink zugänglich ist http://www.provinz.bz.it/de/privacy.asp.
	



Abrechnung MitarbeiterInnenausbildung

! Bei jahresübergreifenden Ausbildungen sind die Kosten auf zwei Jahre aufzuteilen und jenem Jahr zuzuordnen, in welchem sie anfallen. Achtung bei Kursgebühren: wurden diese im Jahr vor der Ausbildung bezahlt, gelten auch diese MitarbeiterInnenausbildungen als mehrjährig und müssen dem richtigen Jahr zugeordnet werden!
	Mitarbeiter/in:
	     




	(Vor- und Zuname)

	Titel der Veranstaltung:
	     







	[bookmark: _Hlk175900667]Jahr 2025




	[bookmark: _Hlk175578456][bookmark: _Hlk175646731]Teilnahmegebühr

	Betrag ohne Mwst. 
	      €
	Mwst. nicht absetzbar: 
	      €

	SUMME einschließlich nicht absetzbarer Mwst.:
	      €



	Unterkunft
Es gelten die Höchstsätze für Landesbedienstete: pro Übernachtung max. 200,00 Euro, Hotel Kat. 4****

	Anzahl Übernachtungen (mit Frühstück, inkl. Ortstaxe)
	     
	Einzelpreis:
	      €

	SUMME einschließlich nicht absetzbarer Mwst.:
	      €



	[bookmark: _Hlk175649105]Verpflegung
Es gelten die Höchstsätze für Landesbedienstete: Mittag- und Abendessen: 80,00 Euro / Mittag- od. Abendessen: 40,00 Euro.

	Anzahl Mittagessen:
	     
	Einzelpreis:
	      €
	Summe:
	      €

	Anzahl Abendessen
	     
	Einzelpreis:
	      €
	Summe:
	      €

	[bookmark: _Hlk175650012]SUMME einschließlich nicht absetzbarer Mwst.:
	      €



	Fahrtspesen (nur öffentliche Verkehrsmittel)

	Kosten einschließlich nicht absetzbarer Mwst.:
	      €

	


	Gesamtbetrag 2025 inkl. nicht absetzbarer Mwst.:       €




	Jahr 2026



	Teilnahmegebühr

	Betrag ohne Mwst. 
	      €
	Mwst. nicht absetzbar: 
	      €

	SUMME einschließlich nicht absetzbarer Mwst.:
	      €



	Unterkunft
Es gelten die Höchstsätze für Landesbedienstete: pro Übernachtung max. 200,00 Euro, Hotel Kat. 4****

	Anzahl Übernachtungen (mit Frühstück, inkl. Ortstaxe)
	     
	Einzelpreis:
	      €

	SUMME einschließlich nicht absetzbarer Mwst.:
	      €



	Verpflegung
Es gelten die Höchstsätze für Landesbedienstete: Mittag- und Abendessen: 80,00 Euro / Mittag- od. Abendessen: 40,00 Euro.

	Anzahl Mittagessen:
	     
	Einzelpreis:
	      €
	Summe:
	      €

	Anzahl Abendessen
	     
	Einzelpreis:
	      €
	Summe:
	      €

	SUMME einschließlich nicht absetzbarer Mwst.:
	      €



	Fahrtspesen (nur öffentliche Verkehrsmittel)

	Kosten einschließlich nicht absetzbarer Mwst.:
	      €

	


	[bookmark: Text160]Gesamtbetrag 2026 inkl. nicht absetzbarer Mwst.:       €



	Gesamtbetrag Abrechnung (falls zweijährig)       €


(entspricht der Belegliste Spalte „Zur Abrechnung vorgelegter Betrag“)


	[bookmark: Text71]     
	
	

	Datum
	
	Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreters/in






[bookmark: _Hlk144192807]Anlagen:
[bookmark: _Hlk144193120]Aufstellung der getätigten Ausgaben (Formular Amt für Weiterbildung und Sprachen)
Teilnahmebestätigung
Bericht von 1-2 Seiten
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